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sozialdemokratische Vereinigung soll auch in Verbindung mit den
auslidndischen Vereinigungen dort, wo es notwendig sein wird,
das Weltgewissen gegen Rechtsbriiche und Brutalititen dikta-
torischer Machthaber von rechts oder von links anrufen. Sie
soll iiberall eintreten, wo es sich um Fragen des Rechtes und
der Billigkeit handeln wird.

Und nun zum Schlusse noch ein Wort. Wenn ich von Ju-
risten spreche, denke ich nicht nur an Personen, die einen
juristischen Doktorhut haben. Es gibt Juristen, die keine Ju-
risten sind, und es gibt Nichtjuristen, die bessere Juristen sind
als mancher Doktor iuris. Unter Juristen verstehe ich alle, die
sich mit juristischen Problemen ernsthaft befassen. Ich brauche
nicht auf die genialen Personlichkeiten von Marx und Lassalle
hinzuweisen. Marx hat juristische Vorlesungen gehort. Er er-
klidrte aber: «Mein Fachstudium war das der Jurisprudenz, die
ich jedoch nur als untergeordnete Disziplin neben Philoscphie
und Geschichte betrieb.» Er hat als Dr. phil. mit einer Disser-
tation iiber die Philosophie Epikurs promoviert und war trotz-
dem einer der grofiten Rechts- und Sozialphilosophen der Neu-
zeit. Lassalle hat iiber Heraklit und das System der erworbenen
Rechte geschrieben. In den Jahren der Fiihrung der Hatzfeld-
prozesse, schreibt Oncken iiber Lassalle, ist dieser Kandidat der
Philosophie zum ausgezeichneten Juristen erwachsen, ohne je
fachmifiig juristisch vorgebildet zu sein. Wir kennen auch alle
aus der Praxis Laienrichter, die viel bessere Richter sind als
mancher studierte Jurist. Ich bin daher der Ansicht, dafl unsere
Vereinigung allen Parteigenossen offen sein soll, die sich ernst-
haft mit juristischen Problemen befassen und die in der Juris-
prudenz nicht nur eine Technik, sondern eine ars boni et aequi
schen. In diesem Sinne begriifie ich die Griindung einer sozial-
demokratischen juristischen Vereinigung in der Schweiz.

Die Zircher Fingemeindungs- und

Finanzausgleichsfrage.
Von Jakob Grau, Redakteur, Ziirich.

Am 12. Mai 1929 wurde im Kanton Ziirich die Eingemein-
dungsinitiative, die die Verschmelzung von zwo6lf Vororten mit
der Stadt Ziirich, nidmlich der Gemeinden Albisrieden, Alt-
stetten, Schlieren, Oberengstringen, Hongg, Affoltern b. Zch.,
Oerlikon, Seebach, Schwamendingen, Witikon, Zollikon und
Kilchberg, zum Zwecke hatte, mit 74,897 Nein gegen 59,214 Ja
verworfen. Das gleiche Schicksal erlitt am 29. September 1929
die Finanzausgleichsvorlage mit 47,597 Nein gegen 42,879 Ja,
die an Stelle der Eingemeindung einenFinanzausgleich zwischen
der Stadt Ziirich und ihren Vororten und zugleich einen kan-
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tonalen Finanzausgleich schaffen wollte, durch den die mit
Steuern stark belasteten Landgemeinden aus Staatsmitteln be-
sondere Ausgleichsbeitrédge erhalten sollten.

Die eine wie die andere Aktion, das brennende Problem zu
16sen, war damit mifigliickt. Hatten das eine Mal die Eingemein-
dungsgegner, an deren Spitze die Bauern und ein Grofteil der
biirgerlichen Parteifithrer standen, gesiegt, so wurde ihnen das
andere Mal der Finanzausgleich geméfl der Parole der Sozial-
demokraten vor die Fiile geworfen. Diese erklidrten sich zu
einem kantonalen Finanzausgleich bereit, wenn anderseits eine
befréedige-n:de Losung der Eingemeindungsirage getroffen
werde.

Nach den beiden Volksentscheiden war man wieder so weit
wie vorher und es schien anfinglich, da§ die Sache nun einige
Jahre ruhen werde, bis man sich so cder so neuerdings an sie
heranwagte. Dennoch driingten die Verhiltnisse nach wie vor
nach einer Lésung: die Notwendigkeit der Eingemeindung trat
mit dem Wachstum der Stadt von Vierteljahr zu Vierteljahr
starker in die Erscheinung und auch der kantonale Finanzaus-
gleich, die Entlastung der mit Steuern «gesegneten» Land-
gemeinden blieb ein Bediirfnis. Mit dem Negieren war es nicht
getan; es mufite auf dem Wege des beidseitigen Entgegenkom-
mens eine Verstindigung angebahnt werden. Das wurde durch
einen glinstigen Umstand erleichtert. Inzwischen war Genosse
Nationalrat Otto Pfister in die Regierung gewihlt worden und
es wurde ihm die Direktion des Innern zugeteilt. Genosse Piister
nahm Fiihlung mit den Vertretern der politischen Parteien, kon-
ferierte auch mit Abordnungen der fiir die Eingemeindung in
Betracht kommenden Vororte. Der Erfolg war, dafi schon am
4. Februar 1930, vier Monate nach der letzten Volksabstimmung,
ein Antrag der Direktion des Innern iiber ein Gesetz betreffend
den Finanzausgleich und die Eingemeindung an den Regie-
rungsrat ging.

Diese Vorlage stellte ein Kompromifiwerk dar, das die sich
widerstreitenden Interessen zu iiberwinden suchte. In ein
und demselben Gesetz sollte die Finanzausgleichsfrage so-
wohl wie die Eingemeindungsfrage gelost werden —
unter moglichster Beriicksichtigung der Argumente, die im
Abstimmungskampf gegen das eine wie das andere Gesetz
ins Feld gefiihrt wurden. So war in der Vorlage der Direktion
des Innern nur noch die Eingemeindung von acht Ziircher Vor-
orten vorgesehen. Schlieren und Oberengstringen waren, weil
zum #uBlern Kranz der Vororte gehérend, weggelassen, ebenso
die beiden Seegemeinden Zollikon und Kilchberg, die in der
Volksabstimmung die Vereinigung mit der Stadt entschieden ab-
gelehnt hatten. Anderseits ging der Abschnitt betrefiend den
kantonalen Finanzausgleich noch einen Schritt weiter in der
Entlastung der mit Steuern stark bedriickten Landgemeinden.
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Die Gesamtregierung begann dann freilich schon, diesem Ver-
stdndigungswerk Schwierigkeiten zu bereiten, indem sie vor
allem die Eingemeindungsvorlage in dem Sinne abinderte, daf
nur die vier Limmattalgemeinden Albisrieden, Altstetten, Hoéngg
und Witikon mit der Stadt Ziirich verschmolzen werden sollten,
wihrend man die vier Glattalgemeinden Oerlikon, Seebach,
Schwamendingen und Affoltern b. Zch. dem kantonalen Finanz-
ausgleich zuweisen wollte.

Der Schopfer der Vorlage hatte dann allerdings die Genug-
tuung, dafl bereits die kantonsrétliche Kommission, gegen die
Stimmen der Bauern, beschlo, ihre Beratungen auf Grund der
Vorlage der Direktion des Innern und nicht derjenigen der Re-
gierung aufzunehmen. Die Bauern erklirten sich nach wie vor
als Gegner jeder Eingemeindung; wenn sie mit ihrem Stand-
punkt unterliegen, so soll es héchstens eine Vierereingemein-
dung sein. In der Folge beschloffi dann aber auch der Kantonsrat,
die Gesetzesberatung auf der Grundlage einer Achlereingemein-
dung, wie sie die Direktion des Innern und die kantonsritliche
Kommission beantragten, zu pflegen, womit sich schlieflich auch
die Regierung einverstanden erklirte. Die Beratung der Vor-
lage ging zwar nicht so leicht und glatt vor sich. Widerstinde
aller Art stellten sich ihr entgegen, manchmal schien es, als ob
alles in die Briiche gehen wolle. Schlie3lich aber gewann doch
der Wille Oberhand, ein den verschiedengearteten Interessen
gerecht werdendes Verstindigungswerk zu schatfen.

Die Eingemeindungsirage.

Bekanntlich wurden schon mit Beginn des Jahres 1893
durch das Zuteilungsgesetz vom 9. August 1891 elf Vororte von
Ziirich mit der alten Stadt vereinigt. Die unhaltbaren Verhilt-
nisse, namentlich die finanzielle Not einzelner Gemeinden, vor-
ab der Arbeitergemeinde Aufiersihl, zwangen zu dieser Losung,
nachdem Bemiihungen in der Richtung zwischengemeindlicher
Verstindigung nicht einmal als Notbehelf ihren Zweck erfullten.
Damals — wie auch heute wieder — gab es viele Bedenken
gegen die Eingemeindung; der baldige finanzielle Zusammen-
bruch war das mindeste, was man dem neuen Grofiziirich pro-
phezeite. Man weify, dafl es nicht dazu gekommen ist; heute
steht unbestritten fest, dafi sich die Verschmelzung der allen
Stadt mit den elf Auffengemeinden durchaus bewdhrt hat. Vom
stidtebaulichen Gesichtspunkte aus mufi lediglich gesagt wer-
den, daB sie zu spiit erfolgte. Eigentliche Finanzschwierigkeiten
gab es nur als Folge der Kriegsnot; die Situation wire aber ohne
Zweifel viel schlimmer geworden, wenn kein vereinigtes Ziirich
bestanden hitte, wenn neben reichen sehr arme Gemeinden vor
den Toren der Stadt die Néte der Kriegs- und Nachkriegszeit
hitten bannen miissen.

Die Stadt Ziirich hat in den 38 Jahren, die seit der ersten
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Vereinigung ins Land gegangen sind, einen gewaltigen Auf-
schwung genommen. lhre Bevblkerung ist von 121,000 Ein-
wohnern im Jahre 1894 auf rund 250,000 heute angewachsen.
Die Ueberbauung des Stadtgebietes wurde eine immer liicken-
losere; nidher und nédher riickten die Siedelungen gegen die
Grenzen der neuen Vororte vor. Aber die Entwicklung machte
an diesen Grenzen nicht halt, sie griff iiber auf die Nachbar-
gemeinden, die im Begriffe sind, Wohn- und Industriequartiere
des griofler gewordenen Ziirich zu werden. Wihrend in der
Stadt selbst im letzten Jahrzehnt die Bevélkerung um 20,8 Pro-
zent zunahm, steigerte sie sich in den Vororten um 44,5 Pro-
zent, im ganzen Kanton aber nur um 15,1 Prozent. Dieses
Wachstum der Vororte brachte ihnen grofie Aufgaben nach den
verschiedensten Richtungen, besonders in stidiebaulicher Hin-
sichi, ohne dafl sie durchwegs die nitige Finanzkrajt besifien,
den gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Das trifft nament-
lich fiir jene Vorortsgemeinden zu, die vornehmlich zu Wohn-
gebieten der Arbeiterbevilkerung geworden sind.

Der Gemeindesteuerfuff in den ziircherischen Vororten
steigt von 100 Prozent der einiachen Staatssteuer in Kilchberg
bis auf 250 Prozent in Affoltern bei Ziirich. Die letztere Ge-
meinde miifite eigentlich iiber 300 Prozent bezichen, wenn sie
nicht das kantonale Steuergesetz davor schiitzen wiirde. Der
Staat mufy dieser Gemeinde bescndere Zuschiisse leisten; dafiir
steht sie aber auch unter besonderer staatlicher Finanzkontrolle.
Mit 113 Prozent Gemeindesteuer steht die Industriegemeinde
Oerlikon noch verhéltnismiflig giinstig da; sie ist aber sehr von
der Konjunktur in der Maschinenindustrie abhingig, d. h. von
den guten oder schlechten Geschiften, die die dortigen grofien
Unternehmen machen. Deutlich kommt die Steuerkraft der ein-
zelnen Gemeinden am Staatssteuererirag pro Einwohner zum
Ausdruck. Im Jahresdurchschnitt 192729 betrug dieser in:

Ziirich Fr. 111.60  Seebach Fr. 31.60
Albisrieden ,» 4050  Witikon 5 21.20
Altstetten ,  938.50 Affoltern ,  19.70
Hongg 5 0540

Oerlikon » 14410  Zollikon , 150.40
Schwamendingen ,, 27.60  Kilchberg ,» 145.30

Man ersieht daraus, daB3 Zollikon und Kilchberg den 7- bis
8mal hoheren Staatssteuerertrag pro Einwohner aufweisen als
Affoltern bei Ziirich. Dort in den Villen am See wohnen die
reichen Herrschaften, die Zinsen-, Dividenden- und Tantiemen-
picker, hier im Arbeiterdorf die armen Teufel, die auf ihre
Lohnlein angewiesen sind, Lohnabbau und Arbeitslosigkeit er-
tragen miissen.

Wohl ist der Steuerfufl der schwer belasteten Gemeinden
in den letzten Jahren gesenkt worden, aber diese Besserstellung
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ist zum kleinsten Teil auf den erhéhten Ertrag der ordentlichen
Steuern zuriickzufiihren. Vielmehr machte sich die Tendenz
geltend, auch an notwendigen Ausgaben zu sparen, und sodann
die auflerordentlichen Steuern und die Ertrignisse der kommu-
nalen Werke zu steigern. Die Gemeinden griffen zu einer Art
Notwehr, schoben auch die dringlichsten Awigaben auf die lange
Bank, nur um den Steuerfufl herabzudriicken. Die reichen Ge-
meinden Zollikon und Kilchberg gaben im Jahre fiir Politische
Gemeinde und Schulwesen pro Kopf 174 bzw. 172 Fr. aus. See-
bach dagegen nur 100 Fr., Altstetten 95 IFr., Affoltern 66 Fr. und
Schwamendingen sogar nur 51 Fr. Es braucht nicht besonders
betont zu werden, dafi nicht suletzt an Institutionen der sozialen
Fiirsorge gespart wurde, cbwchl diese gerade in den Arbeiter-
gemeinden am dringlichsten sind.

Man hat, bevor an die neue Eingemeindungsaktion heran-
getreten wurde, wie schon vor der Eingemeindung 1891 die ver-
schiedensten anderen Losungen gesucht, um das «Werden Zii-
richs zur Grofistadty, wie man sich ausdriickte, hintanzuhalten.
Der erste Vorschlag war ein Zweckverband, der iibrigens auch
vor der Winterthurer Eingemeindung vom Regierungsrat ohne
Eriolg in Vorschlag gebracht wurde. Ein solcher Zweckverband
ist gewify mdglich fiir die gemeinsame Besorgung kommunaler
Aufgaben, wie Versorgung mit Gas, elektrischem Strom, Wasser
usw. Schwieriger wird die Sache schon beim Bau- und Strafien-
wesen, wo es sich um die Schaffung von Bau- und Quartier-
plinen, um die Anlage von Straflenziigen, Griinflichen usw.
handelt. Planieren kann man schon, aber die Ausfiihrung der
Projekte scheitert dann am finanziellen Unvermdégen einzelner
beteiligter Gemeinden. Sodann ist nicht zu bestreiten, daf3 der
Zweckverband immer ein komplizierter, langsam arbeitender
Apparat darstellt, der an die Stelle der Gemeindebehoérden tritt
und diese in wichtigen Fragen ausschaltet. Wo diese Losung zur
Anwendung kam, hat man mit ihr nicht die besten Erfahrungen
gemacht.

Auch der Vorschlag auf Schaffung eines Grofi-Oerliikon,
also die Vereinigung finanziell stark belasteter Gemeinden wie
Affoltern, Seebach und Schwamendingen mit dem Industriezen-
trum Oerlikon, konnte nidherer Priifung nicht standhalten. Ein-
mal ist Oerlikon wirtschaftlich und baulich zu stark mit Ziirich
verbunden, als daB es als GroBigemeinwesen selbstiindig neben
Ziirich existieren konnte. Und sodann wire ein Grof-Oerlikon,
wie bereits schon angetont, viel zu einseitig von der Steuerkraft
seiner Industrie, namentlich zweier Grofiunternehmungen, ab-
hingig. Schlechter Geschiftsgang in der Maschinenindustrie
und damit geringere Steuercinginge brichten ein Grof-Oerli-
kon sofort in eine finanzielle Notlage, so dafy es seine Aufgaben
nicht mehr zu 16sen imstande wire, nicht einmal das in solchen
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Zeiten Notwendigste tun konnte: die Arbeitslosen iiber Wasser
zu halten.

Der stidtische Finanzausgleich ist mit guten Griinden ver-
worfen worden. Er wire auf ein Geldverteilen hinausgelaufen,
ohne das grofite Uebel zu beheben. Die Bau- und Verkehrs-
fragen wiéren dadurch nicht gelést worden. Das stidtebauliche
Moment, das sich immer mehr in den Vordergrund dringt, darf
aber je ldnger, desto weniger ignoriert werden, und jeder Ein-
sichtige mufite die Ueberzeugung gewinnen, daf mit dem stidti-
schen Finanzausgleich kaum eine Halbheit geschaffen worden
wire. Die Sache konnte angepackt werden, von welcher Seite
man wollte, immer wieder dréngte sich die Eingemeindung als
die einzig richtige und der Zukunft dienende Losung auf.

Uebrigens sind die Beziehungen der stiddtischen Verwaltung
zu derjenigen der Vororte heute schon bereits so vielgestaltig,
daly die Eingemeindung in mancher Hinsicht fast nur noch eine
Formsache darstellt. So versorgt das stidtische Gaswerk alle
Verorte mit Gas; Oerlikon und Albisrieden beziehen vom stadti-
schen Elektrizititswerk auch den elektrischen Strom. Mehrere
Gemeinden werden sogar von der stiddtischen Wasserversorgung
mit Wasser beliefert. Die Straenbahn der Stadt Ziirich betreibt
nicht nur eigene Linien nach Oerlikcn, Hongg und Albisrieden;
sie hat in jiingster Zeit auch die Limmattalstrafienbahn und die
Strafienbahn Oerlikon-Seebach-Schwamendingen, zwei bisher
private Unternehmen, in ihren Besitz gebracht. Eine neue Auto-
buslinie wurde ferner nach dem Bergdiérfchen Witikon geschaf-
fen, das sich mehr und mehr zu einem Ziircher Villenviertel
entwickelt.

Aber das ist noch lange nicht alles. Die Stadt besorgt seit
Jahren in den meisten Vororten gegen Vergiitung der Selbst-
kosten den Krankentransport und die Desinfektion. In Notféllen
muf} sodann die stidtische Sanitit und auch die Brandwache in
die Vororte ausriicken. Die Eindscherung von Leichen erfolgt
aus allen Vorortsgemeinden im stédtischen Krematorium und
bereits sind auch Vorkehren getroffen fiir die Mitbeniitzung des
Friedhofes Nordheim durch die Gemeinde Oerlikon.

Der stddtische Arbeitsnachweis erstreckt sich durch kan-
tonale Vorschrift auf 15 Vororte, und von diesen sind einige
auch der stidtischen Arbeitslosenversicherungskasse ange-
schlossen. Witikon schickt seine Sekundarschiiler gegen ein
Schulgeld in die Stadt hinunter und weitere Gemeinden be-
schicken die stddtischen Spezialklassen mit Schwachbegabten,
Stotterern und anderen Anormalen. Mit zahlreichen Verorten
sind Vereinbarungen getroffen worden, wonach diese die Fiih-
rung von Beistandsschaften fiir uneheliche Kinder der Amts-
vormundschaft der Stadt Ziirich iibertragen.

Den Gemeinden Altstetten und Zollikon besorgt die Stadt
die Kiibelabfuhr, zahlreichen Vororten auch die Abdeckerei,
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das Abholen und Vernichten toter Tiere. Vereinbarungen be-
stehen ferner beziiglich der Beniitzung des stidtischen Schlacht-
hofes und anderer kommunaler Einrichtungen. Es ist ein immer
weitergehenderes Hiniiber- und Heriiber-, ein stirkeres Inein-
andergreifen der Verwaltungen der Stadt und ihrer Vororts-
gemeinden. Daf3 die Bewohner der letzteren auch von den mit
stddtischen Mitteln unterhaltenen Stitten der Kultur und Kunst
profitieren, sei nur beildufig bemerkt. Alles das in seiner Ge-
samtheit betrachtet, diirfte allein schon Beweis genug dafiir sein,
wie sehr die Stadt mit ihrem Kranz von Vororten zusammen-
hiingt, heute schon ein Ganzes bildet und mit Bezug auf die Ver-
waltung zur Verschmelzung reif ist.

Was aber diese Verschmelzung dringend erheischt, das ist,
wie gesagt, das stidtebauliche Problem, tiber das es sich schon
verlohnt, noch einiges zu sagen. Handelt es sich doch darum, der
Stadt eine gesunde Entwicklung und den Aufiengemeinden eine
richtige Anpassung und Ausgestaltung zu ermdéglichen.

Gewify ist das Anwachsen der Stddte zu Riesengebilden
nicht wiinschenswert. Ziirich wird auch nie eine Grofistadt wer-
den, weil dazu die Voraussetzungen fehlen. Anderseits ist die
moderne Stadt kein kiinstliches Gebilde, sondern ein natiirliches
Produkt gegebener wirtschaftlicher Faktoren. Wollte man das
Anwachsen der Stidte verhindern, miiiten die wirtschaftlichen
Faktoren gedndert werden. Das ist bisher noch nirgends ge-
lungen, wenn iiberhaupt der Versuch schon gemacht worden ist.
Auch Ziirichs Entwicklung gehorcht wirtschaftlichen Gesetzen
und nimmt ihren Gang, unbekiimmert darum, ob der Gesetz-
geber sich dazu versteht, veraltete Gemeindegrenzen aufzuheben
oder nicht. Aus dieser Tatsache, aus dem Anwachsen der Stadt,
erwichst lediglich die Pflicht, die stidiebaulichen Verhilinisse
so zu gestalten, daff die Nachteile des Zusammenlebens grofier
Menschenmassen auf engem Rauwm mdaglichst gering sind.

Die Stadt braucht vor allem Bauland. Gewerbe- und Han-
delsbetriebe, die sich ebensogut in den Vororten niederlassen
kénnten, dringen sich in die Stadt, nicht nur wegen der nie-
drigeren Steuern, sondern auch, weil sie einen geschéftlichen
Vorteil darin sehen, den Sitz der Firma im bekannten Ziirich,
statt im weniger bekannten Albisrieden oder Schwamendingen
711 haben. In die Stadt dringen sich ferner zahlreiche, in der
Landwirtschaft iiberfliissiz gewordene Arbeitskrifte, Bauern-
s6hne, die in Industrie, Handel, Verkehr, Verwaltung oder in
freien Berufen ihr Auskommen suchen. Bauland ist nétig, wenn
aufgelockert gebaut werden soll, wenn statt Mietskasernen hei-
melige Wohnkolonien mit Girtchen und Griinfliichen erstehen
sollen. Nicht erst weit drauflen an der Peripherie, sondern mog-
lichst gegen den Stadtkern hin, also zwischen den heutigen Vor-
orten und der Stadt. So muf Licht und Sonne und gute Luft zu
den Wohnstitten dringen kénnen — das beste Mittel, die Tuber-
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kulose und andere Seuchen zu bekiimpfen. Ebenfalls zu diesem
Zwecke miissen die Wilder an den Berghalden mit einem vor-
gelagerten uniiberbaubaren Griinstreifen erhalten werden. Die
Héuserreihen und Baublécke miissen unterbrochen bleiben
durch Anlagen, Sport-, Spiel- und Ruheplétze, durch sogenannte
Lungen, die im Riesenleib der Stadt die Luft reinigen und er-
neuern., '

Nicht minder wichtig ist die Anlage eines Bebauungsplanes,
durch den die Auflenquartiere in Industrie- und Wohngebiete
aufgeteilt werden. Rauch und die Luft verpestende Geriiche,
Staub und Lérm sollen méglichst von den Wohnquartieren fern-
gehalten werden. Breite AlleestraBen, nicht enge Gassen zwi-
schen hohen Hausmauern, miissen vom Stadtkern in die AuBen-
quartiere hinausfiihren, eine gute Gliederung in das chaotische
Stadtbild hineinbringen. Nicht erst, wenn alles iiberbaut ist,
wenn Vororte und Stadt zu eng miteinander verwachsen sind!

Die Lésung all dieser Aufgaben ist nur mdiglich bei rechi-
zeitiger Bingemeindung. Sie kann auch nicht friih genug in An-
griff genommen werden, wie die erste Stadtvereinigung deut-
lich genug gezeigt hat. Je linger man zuwartet, desto teurer
wird die Sache, oder sie wird durch die inzwischen entstandenen
Hindernisse baulicher und finanzieller Natur iiberhaupt verun-
moglicht. Nicht GréBenwahn, nicht das Bestreben, die Bevilke-
rung Ziirichs moglichst zu vermehren, war die treibende Kraft
zur Eingemeindung, sondern einzig und allein die geschilderte
Vorsorge fiir die Zukunft. So sprach Genosse Stadtprisident
Dr. Kloti in einem Vortrag, an dessen Inhalt sich diese Aus-
fiihrungen anlehnen. Und man mochte es als typisch und sympto-
matisch bezeichnen, wie der sozialdemokratische Stadtpréisident
sich mit aller Kraft fiir die Vereinigung einsetzt, wahrend
der frithere demokratische Stadtprésident Nigeli aus einer kurz-
sichtigen und hinterwildlerischen Einstellung heraus an der
Spitze der Eingemeindungsgegner stand.

Nach der Gesetzesvorlage iibernimmt die Stadt Ziirich die
gesamte Verwaltung der vereinigten Gemeinde auf den 1. Ja-
nuar 1934. Inzwischen wire die neue Gemeindeordnung im Bei-
sein von Vertretern der Vororte zu beraten wie iiberhaupt die
Umstellung auf den neuen Zustand vorzubereiten. Die Biirger
der einzugemeindenden Vororte wiirden Stadtbiirger; die stin-
digen Gemeindebeamten und Angestellten wiirden stiidtische
Funktionire. Neun Gemeinwesen — die Stadt und acht Vor-
orte — gingen in einem einzigen auf; statt neun Verwaltungen
giibe es nur noch eine einzige.

Ohne Zweifel nimmt die Stadt Ziirich durch die Einge-
meindung von acht Vororten finanzielle Lasten auf sich, die
aber fiir das neue Grofziirich ertriglich sein diirften. Immer-
hin erscheint es ganz am Platze, daffi Ziirich von den beiden
reichen Gemeinden vor den Toren der Stadt, Zollikon und Kilch-
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berg, die von der Eingemeindung nichts wissen wollten, aber
gerne die Vorteile der Stadtnihe geniefien, gewisse Ausgleichs-
beilrige fordert und sie gesetzlich festlegen 1dBt. Vertreter der
beiden Gemeinden haben an Konferenzen auch hoch und
heilig solche Beitriige in Aussicht gestellt; allerdings sihen sie
es heute lieber, wenn ihre Versprechen nicht aufprotokolliert
worden wéren. Vielleicht tragen aber diese finanziellen Auf-
lagen dazu bei, daB} Zollikon und Kilchberg, die gerade so ein-
gemeindungsreif sind wie Albisrieden und Altstetten, um so
schneller den Anschlufl an Ziirich suchen.

Der kantonale Finanzausgleich.

Nach Erorterung all der Umsiéinde, die nach der Eingemein-
dung rufen, bleibt noch einiges zu sagen iiber den kantonalen
Finanzausgleich, der im gleichen Gesetz seine Losung finden
und den finanzschwachen, mit Steuern belasteten Landgemein-
den Hilfe bringen soll. Gegen einen solchen Lastenausgleich
hat die Sozialdemokratische Partei nie grundsitzlich Stellung
genommen. Wenn sie die erste Finanzausgleichsvorlage ver-
warf, so lediglich aus taktischen Griinden: ohne Eingemeindung
kein Finanzausgleich, war die Parole und die Freunde der Ein-
gemeindung haben damit geschickt operiert.

Der radikalste Finanzausgleich wire die voéllige Verstaat-
lichung, die Unterstellung sémtlicher Gemeinden des Kantons
unter eine Verwaltung und eine Kasse. Die Folge wire die Be-

el’ﬂgung ]eder gemeindlichen Autonomie und die Installierung
eines riesigen, gewifl nicht jeder Biirokratie baren Verwaltungb»
apparates. Dabei bliebe doch wieder nichts anderes iibrig, als
die Aufgaben der Schule, der Armentfiirsorge, des Gesundheits-
wesens usw. auf dem Boden der Gemeinde zu 16sen. Hinzu
kédme bei den heutigen Verh#ltnissen nur noch ein vermehrtes
staatliches Reglementieren und Kontrollieren.,

Im Kanton Ziirich besteht bereits schon ein weitgehender
Finanzausgleich zu dem Zwecke, die einzelnen Gemeinden nicht
zu iberlasten. In dieser Richtung wirken, um nur einiges zu
nennen, das neue kantonale Armengesetz, dann das Schullei-
stungsgesetz, ferner die Staatsbeitrige an alle mdglichen ge-
meindlichen Aufwendungen, besonders auch an das Strafien-
wesen. Dabei stufen sich die staatlichen Leistungen ab mnach
der Finanzkraft bzw. nach den Steuerlasten der einzelnen Ge-
meinden. Und die Hohe der Staatsbeitrige geht bis auf 50 und
mehr Prozent der ven den Gemeinden gemachten Aufwendun-
gen, ganz gleichgiiltig, ob es sich um einmalige oder jéhrlich
wiederkehrende handelt.

Diese Art kantonaler Finanzausgleich wirkt heute bereits
so weitgehend, daf} von 180 Gemeinden nur 24 mehr an Steuern
an den Kanton abliefern, als sie an Beitrigen von thm erhal-
ten. Und diese 24 Gemeinden liefern zusammen ungefihr 23
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Millicnen Franken mehr an den Staat ab, als sie selber an
Staatsbeitrigen bekommen. An den 23 Millionen ist, beildufig
bemerkt, die Stadt Ziirich mit rund 18 Millionen beteiligt. Sie
bringt ungefdhr zwei Drittel der gesamten Staatssteuern auf,
finanziert also zum guten Teil den kantonalen Haushalt. Das
wird kurzsichtigerweise von jenen Kreisen und namentlich
béauerlichen Politikern iibersehen, die ihre Hauptaufgabe darin
erblicken, der Entwicklung der Stadt hemmend in den Weg zu
treten, ihr das Atmen zu erschweren.

Heute schon erhalten 156 Gemeinden hohere Beitrige vom
Staat, als sie an Steuern und Abgaben an ihn abliefern. Und
zwar 46 Gemeinden mehr als das Fiinffache ihrer Steuerleistung,
31 Gemeinden das Vier- bis Fiinffache, 28 Gemeinden das Zwei-
bis Dreifache und 30Gemeinden das Ein- bis Zweifache. Dennoch
weisen die Gemeinden sehr verschieden hohe Gemeindesteuer-
fiile auf. Wir wollen das im nachstehenden etwas augenfilliger
darstellen. Es miissen an Gemeindesteuern beziehen, wobei
natiirlich Schwankungen vorbehalten bleiben:

75 bis 100 % 3 Gemeinden

101 » 125 % — 16 »

126 » 150 % — 27 > — 46 Gemeinden
151 » 175 % — 27 >

176 » 200 % — 42 > — 69 3

201 » 2250 % — 36 »

226 » 250 % — 26 >

iiber 250 % — 3 > — 65 3

Das Finanzausgleichsgesetz soll nun einen weitern Aus-
gleich herbeifiihren. Die jetzige Vorlage kommt den Gemein-
den auch noch etwas mehr entgegen als die verworfene. Es ist
das ohne wesentlich stirkere Belastung des Staates deswegen
mdoglich, weil die vier Glattalgemeinden in die Ziircher Einge-
meindung einbezogen sind, vom kantonalen Finanzausgleich
also nicht mehr beriihrt werden. Die erste Vorlage sah eine
Entlastung von 190 Prozent Gemeindesteuern an aufwiirts vor;
die jetzige beginnt mit den Ausgleichsbeitrigen schon bei 171
Prozent Gemeindesteuern, und zwar nach folgender Skala:

Der Staatsbeitrag betréigt bei einem Steueransatz von

171—180 % : 70 % des Steuerertrages aus dem 170 % ) .
181190 % : 80 % > » > > 180 % l e
191—250 % : 90 % > > > > 190 % ( gt eu‘gmm b
iiber 250 % : 100 % > » » y 250 % )

Bei 171 Prozent Gemeindesteuern macht also die Entlastung
0,7 Prozent aus, bei 180 Prozent schon 7 Prozent, bei 190 Pro-
zent bereits 15 Prozent usw., bis zu 250 Prozent Gemeinde-
steuern, wo die Entlastung auf 69 Prozent angestiegen ist. Ge-
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meindesteuern von iiber 250 Prozent gehen nach § 138 des
Steuergesetzes voll zu Lasten des Staates, so daf also auch die
am stirksten belasteten Gemeinden nur noch 181 Prozent Ge-
meindesteuern erheben miissen. Der Durchschnittsertrag der
auferordentlichen Steuern in den vergangenen drei Jahren
wird in Prozente der ordentlichen Gemeindesteuer umgerech-
net und bis zur Hohe von 40 Steuerprozenten mitberiicksichtigt.
Es bhandelt sich hier um die Liegenschaften-, Handdnderungs-
und Grundstiickgewinnsteuer., Um einen Stimulus fiir die Ein-
fiihrung namentlich der letztern zu schaffen, wollten Regierung
und Sozialdemokraten bestimmen, daffi sich Gemeinden ohne
Grundstiickgewinnsteuer einen Abzug von 10 Prozent am an-
rechenbaren Gesamtsteueransatz gefallen lassen miissen. Da-
gegen wehrten sich aber die Bauernvertreter im Kantonsrat wie
die Lowen und sie brachten diese Bestimmung denn auch mit
Hilfe der iibrigen Biirgerlichen zu Fall.

Der Finanzausgleich diirfte den Staat etwa 700,000 Franken
kosten. In Betracht fallen heute 105 Gemeinden, die davon pro-
fitieren. In ausgesprochenen Krisenzeiten, die die Steuerertrig-
nisse sofort herabsetzen und den Steuerfuff erhohen,
wichst natlirlich die Zahl der bezugsberechtigten Ge-
meinden an. Zur Sicherung der Staatsfinanzen ist in-
dessen bestimmt, dafl der Finanzausgleich nicht mehr als
2 Prozent des Staatssteuerertrages absorbieren darf. Der Kan-
ton kiirzt oder verweigert auch Beitrige an solche Gemeinden,
die sich gegen die gesetzlichen Vorschriften verfehlen oder die
durch die Finanzlage und die Steuerbelastung der Gemeinde
gebotene Beschrdnkung der Ausgaben nicht einhalten oder Aus-
gaben durch Steuern decken, die auf anderem Wege bestritten
werden konnen, oder wiederholt mehr Steuern beziehen, als
notwendig sind.

Gemeindesteuern von 160—180 Prozent mdégen immer noch
hoch erscheinen. Es ist indessen zu beachten, dafi auf dem
Lande die Lebenshaltung und die Wohnungsmieten billiger sind
als in der Stadt. Entsprechend sind dort auch die Arbeitsein-
kommen niedriger; was aber der Arbeiter in der Stadt an Mehr-
lchn erhilt, das liefert er zur Hauptsache an hoherem Mietzins
dem Hausmeister ab. Trotzdem bringt ihn der hhere Lohn in
eine hohere Steuerprogression, woraus sich ergibt, daf ein Ar-
beiter in der Stadt bei 125 Prozent Gemeindesteuer mehr
Steuern bezahlen muf als auf dem Lande bei 160 Prozent, ob-
wohl sein Lebensstandard dort durchaus kein héherer ist. Und
letzten Endes findet ein Finanzausgleich auch seine natiirlichen
Grenzen; er darf nur soweit getrieben werden, als die hierfiir
erforderlichen Aufwendungen von den besser situierten Ge-
meinden noch aufgebracht werden konnen.

® % *
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Die weitschichtige Materie ist im vorstehenden durchaus
nicht erschdpfend behandelt. Noch manches wire zu sagen; aber
wir glaubten, uns auf eine allgemeine Orientierung beschrinken
zu konnen, die immerhin erkennen 1ift, daff hier eine auBer-
ordentlich bedeutungsvolle Frage ihrer Losung entgegengefiihrt
werden soll, an welcher die Stadt und ihre Vororte wie auch die
Landgemeinden in gleicher Weise interessiert sind. Kompro-
misse schaffen nie etwas Vollkommenes, alle Beteiligten durch-
aus Beifriedigendes. Auch diese Vorlage weist Mingel auf, die
wir Sozialdemokraten gerne beseitigt hitten. Anderseits haben
wir Verschlechterungen des Eingemeindungsgesetzes in dem
Mafie verhindern konnen, als die Landgemeinden an ihrem
Finanzausgleich interessiert sind.

Namentlich haben die Biirgerlichen diese Gesetzesberatung
dazu beniitzen wollen, dem roten Ziirich Fulangeln anzulegen,
ihm allerlei Auflagen zu machen, die geeignet gewesen wiren,
das Biirgertum wieder ans Ruder zu bringen. Man schreckte
selbst nicht davor zuriick, zu versuchen, das Selbstbestimmungs-
recht der Stadt Ziirich einzuschrinken, ihre Autonomie abzu-
bauen, sie mindern Rechts zu erkliren als die hinterste und
kleinste Bauerngemeinde. Alle diese Versuche konnten gliick-
licherweise vereitelt werden, mit dem Hinweis darauf, dafl wir
die Eingemeindung nicht um jeden Preis haben wollen und daf3
mit der Eingemeindung auch der Finanzausgleich falle.

Die soeben vor sich gegangene Redaktionslesung der Vor-
lage im Kantonsrat hat freilich noch eine Aenderung gebracht,
indem der Paragraph, der die Gemeinden Kilchberg und Zolli-
kon zur Leistung von Ausgleichsbeitrigen an die Stadt Ziirich
verpflichtete, gegen den Willen der Sozialdemokraten, ge-
strichen wurde. Wir hielten uns indessen nicht fiir berechtigt,
wegen dieses einen Punktes das ganze Werk der Eingemein-
dung und des Finanzausgleiches zum Scheitern zu bringen.
Das Wort hat nun der kantonale Parteitag. Er wird fiir die noch
diesen Sommer stattfindende Volksabstimmung die endgiiltige,
fiir unsere Parteigenossen zu Stadt und Land verbindliche
Parole ausgeben.

Die Staatsbhiirgerschaft der

verheirateten Frau.
Von Martha Tausk.

Das Internationale Sozialistische Frauenkomitee der Sozia-
listischen Arbeiter-Internationale hat in seiner letzten Sitzung
in Prag (10. und 11. Januar 1931) einstimmig folgende Reso-
lution beschlossen:

«Die Internationale Sozialistische Frauenkontferenz bedauert, daf
die Vertreter der Staaten, die im Haag im Jahre 1930 versammelt

275



	Die Zürcher Eingemeindungs- und Finanzausgleichsfrage

